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1.  Bundesregierung verlängert Corona-
Unterstützungen bis 30.9.2021

Die Bundesregierung verlängert die Überbrückungshilfen für betrof-
fene Unternehmen und Soloselbstständige sowie die Neustarthilfe 
bis zum 30.9.2021 als Überbrückungshilfe III Plus. 

Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe, eine sog. „Restart-Prä-
mie“. Damit können Unternehmen, die im Zuge der Wiedereröffnung 
Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, neu einstellen oder ander-
weitig die Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur bestehenden Per-
sonalkostenpauschale eine Restart-Prämie erhalten. 

Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird verlängert und er-
höht sich von bis zu 1.250 €/Monat für den Zeitraum von Januar bis 
Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat für den Zeitraum von Juli bis 
September 2021. Für den gesamten Förderzeitraum von Januar bis 
September 2021 können Soloselbstständige somit bis zu 12.000 € 
bekommen.

Des Weiteren wird der Zugang zu den geltenden Zugangserleichte-
rungen zum Kurzarbeitergeld um 3 Monate vom 30.6.2021 bis zum 
30.9.2021 erweitert.

2.  (Noch) keine Doppelbesteuerung 
von gesetzlichen Renten

In der unterschiedlichen Besteuerung von Renten bis 2004 – norma-
le Renten wurden nur mit dem Ertragsanteil, Pensionen von Beamten 
wurden voll versteuert – sah das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung. Es verpfl ichtete den 
Gesetzgeber zu einer Neuregelung spätestens mit Wirkung ab 2005. 
Seit dem 1.1.2005 sind nicht nur Pensionen, sondern auch Renten-
bezüge im Grundsatz voll einkommensteuerpfl ichtig. Demgegenüber 
können aber die Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben 
abgezogen werden (sog. nachgelagerte Besteuerung).

Wegen des damit verbundenen Ausfalls an Steuereinnahmen wurde 
eine sehr langfris tig wirkende Übergangsregelung geschaffen. Die-
se sieht vor, dass bei Rentnern, die bis einschließlich 2005 in den 
Rentenbezug eingetreten sind, ein Betrag von 50 % ihrer damaligen 
Rente steuerfrei bleibt. Dieser Freibetrag mindert sich jährlich für 
all diejenigen, für die der Rentenbezug erst nach 2005 beginnt. Für 
Erstrentner im Jahre 2021 beträgt dieser Freibetrag z. B. nur noch 
19 %. Steuerpfl ichtige, die ab 2040 erstmalig Rente beziehen, müs-
sen dann 100 % der Rente versteuern. Anzumerken ist, dass auch bei 
einem früheren Rentenbeginn die laufenden „Rentenerhöhungen“ zu 
100 % der Besteuerung unterliegen. 

Als Ausgleich für die höhere Besteuerung steigt auch der Abzug der 
Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben für alle Steuer-
pfl ichtigen jährlich an. Lag der zu berücksichtigende Anteil in 2005 
noch bei 60 % der Aufwendungen, werden ab dem Jahr 2025 dann 
100 % der Aufwendungen als Sonderausgaben berücksichtigt.

Bitte beachten Sie! In seiner Entscheidung vom 19.5.2021 stellte 
der Bundesfi nanzhof fest, dass auf der Grundlage seiner Berech-
nungsvorgaben zwar jetzige Rentenjahrgänge voraussichtlich noch 
nicht, aber spätere Jahrgänge sehr wohl von einer doppelten Besteu-
erung ihrer Renten betroffen sein dürften. Dies folgt daraus, dass der 
Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner wird.

Anmerkung: Der Gesetzgeber wird hier reagieren und für die Zu-
kunft eine Änderung der Rentenberechnung vornehmen müssen.
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3.  Steuerfreie Sonderzahlungen an Arbeit-
nehmer bis 31.3.2022 verlängert

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteu-
ern und der Bescheinigung von Kapitalertragsteuer wurde die Zah-
lungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis 
zum 31.3.2022 verlängert. Im Jahressteuergesetz 2020 war zuvor 
bereits eine Verlängerung bis Juni 2021 beschlossen (ursprünglich 
31.12.2020). 

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € 
steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sach-
leistungen zu gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass 
die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im 
Lohnkonto aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie! Die jetzige Fristverlängerung erweitert nur 
den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt werden kann. Sie führt 
nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden 
könnten. 1.500 € ist die Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, 
nicht das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 z. B. 500 € ausbezahlt, 
können in 2021 bzw. bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet 
werden.
Die Auszahlung kann auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet 
z.  B. ein Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzah-
lung von jedem Arbeitgeber erhalten.  

4.  Längere Frist beim Investitions  abzugsbetrag 
beschlossen

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Flexibilität und 
Planungssicherheit während der Corona-Krise zu schaffen, hat der 
Gesetzgeber eine Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 
2018 gebildete Inves titionsabzugsbeträge (IAB) vorgesehen. Danach 
haben Steuerpfl ichtige für in 2017 gebildete IAB 5 Jahre Zeit, um 
die geplante Investition durchzuführen. Für in 2018 gebildete IAB 
sind 4 Jahre für die Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. 

Der IAB sorgt dafür, dass für bestimmte künftige Anschaffungen 
oder Herstellungen vorab eine Gewinnminderung vorgenommen 
wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von grundsätzlich 3 Jahren, um 
die Investition durchzuführen. Die Steuerlast wird so in ein späteres 
Jahr verlagert. Lässt der Steuerpfl ichtige die 3-Jahres-Frist verstrei-
chen, ohne eine Investition vorzunehmen, muss er die vorgenom-
mene Gewinnminderung rückgängig machen und im Regelfall eine 
Steuernachzahlung plus Zinsen leisten. 

Die Verlängerung des IAB ist Teil des Gesetzes zur Modernisierung 
des Körperschaftsteuerrechts. Nachdem der Bundesrat dem Gesetz 
am 25.6.2021 zustimmte, kann es zum 1.1.2022 in Kraft treten. 

5.  Abgrenzung zwischen Geldleistung 
und Sachbezug

Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem 
Arbeitsverhältnis, welche nicht in Geld bestehen. Diese geldwerten 
Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leis-
tung darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze 
von 44 € (ab 1.1.2022 bis 50 €) im Monat steuer- und sozialver-
sicherungsfrei. Dadurch ergeben sich fi nanzielle Vorteile gegenüber 
der Auszahlung von (steuer- und sozialversicherungspfl ichtigem) 
Barlohn.

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) nimmt zur Abgrenzung zwi-
schen Geldleistung und Sachbezug, die durch das Gesetz zur wei-
teren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften geändert wurde, in seinem Schrei-
ben vom 13.4.2021 umfangreich Stellung. 

Danach ist durch die neue Defi nition „zu den Einnahmen in Geld 
gehören“ nunmehr gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebunde-
ne Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
(Geld ersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lau-
ten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind.

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich ent-
sprechender Gutscheinkarten, digitale Gutscheine, Gutscheincodes 
oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten 
(einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) 
werden hingegen als Sachbezug gesetzlich defi niert. Voraussetzung 
ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei ei-
nem Dritten berechtigen und zudem ab dem 1.1.2022 die Kriterien 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Weitere Vor-
aussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt werden.

Übergangsregelung: Die Finanzverwaltung will es nicht beanstan-
den, wenn Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen berechtigen, jedoch die Kriterien 
des ZAG nicht erfüllen, noch bis zum 31.12.2021 als Sachbezug an-
erkannt werden. 

6.  Vereinfachungsregel bei kleinen Photovol-
taikanlagen und vergleich baren Blockheiz-
kraftwerken

Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 
10 kW und vergleichbare Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von 
bis zu 2,5 kW können künftig wählen, ob sie ihre jeweiligen Anlagen 
ohne oder mit einer Gewinnerzielungsabsicht betreiben wollen. Die 
Einstufung der Energieerzeugungsanlagen erfolgt auf schriftlichen 
Antrag und gilt auch für die nachfolgenden Jahre. 

Wird eine Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben, so 
wird aus Vereinfachungsgründen für alle offenen Veranlagungs-
zeiträume auf einen Nachweis verzichtet und eine steuerlich un-
beachtliche Liebhaberei unterstellt. Beim Betreiben einer Anlage 
mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt hingegen eine Prüfung nach 
den allgemeinen Grundsätzen. In diesem Fall gelten die allgemeinen 
Regelungen in allen noch offenen und künftigen Veranlagungszeit-
räumen.

Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist, dass die klei-
nen Energieerzeugungsanlagen nach dem 31.12.2003 in Betrieb ge-
nommen wurden und auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder 
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken 
einschließlich Außenanlagen installiert sind. Ein häusliches Arbeits-
zimmer oder Räume, die nur gelegentlich entgeltlich vermietet wer-
den (Einnahmen bis 520 € im Veranlagungszeitraum), sind bei der 
Prüfung, ob es sich um ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Ein- 
und Zweifamilienhaus handelt, nicht relevant.

Bitte beachten Sie! Ändern sich z. B. aufgrund von Nutzungsände-
rungen oder durch Vergrößerung der Energieerzeugungsanlagen die 
Voraussetzungen für die Vereinfachungsregel, ist diese für kommen-
de Veranlagungszeiträume nicht mehr anzuwenden. Der Wegfall ist 
dem zuständigen Finanzamt schriftlich mitzuteilen. Umsatzsteuer-
lich gelten besondere Regelungen.



7.  TERMINSACHE: Sonderabschreibungen 
beim Mietwohnungsneubau

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus strebt 
die Bundesregierung Anreize für den Mietwohnungsneubau im 
bezahlbaren Miet segment an. Dies wird durch die Einführung ei-
ner Sonderabschreibung umgesetzt. Die Sonderabschreibungen in 
Höhe von jährlich 5 % können – unter weiteren Voraussetzungen 
(so dürfen z. B. die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten nicht mehr als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen) 
- im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 
3 Jahren (also 4 Jahre lang) neben der regulären Abschreibung in 
Anspruch genommen werden. Somit werden innerhalb des Ab-
schreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie! Die Regelung wird auf Herstellungs- oder An-
schaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt 
wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 
erfolgt; längstens bis 2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine 
Verlängerung anstrebt, ist zzt. nicht bekannt.

8.   Transparenzregister- und Finanzinforma-
tionsgesetz vom Bundesrat bestätigt

Der Bundesrat hat am 25.6.2021 das sog. Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfi nanzierung beschlossen. Es soll im Wesentlichen am 
1.1.2022 in Kraft treten. Einige Vorschriften erhalten bereits ab 
dem Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt Gültigkeit.

Das Gesetz regelt die Umwandlung des deutschen Transparenzre-
gisters von einem Auffangregister, das zumeist auf andere Register 
wie das Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister 
verwies, in ein Vollregister, in das Gesellschaften verpfl ichtend 
wirtschaftlich Berechtigte einzutragen haben. Für einen Großteil 
der deutschen Gesellschaften besteht im Transparenzregister selbst 
noch kein strukturierter Datensatz in einem einheitlichen Datenfor-
mat. Um aufdecken zu können, welche natürlichen Personen hinter 
international verschachtelten Unternehmensstrukturen stehen, sol-
len die europäischen Transparenzregister vernetzt werden. 

Bitte beachten Sie! Die Meldefristen zum neuen Transparenzre-
gister für Unternehmen mit bisheriger Mitteilungsfi ktion sind je 
nach Rechtsform gestaffelt vorgesehen: AGs, SEs und KGaA bis 
31.3.2022; GmbH, Genossenschaft, Partnerschaft bis 30.6.2022 und 
alle anderen Fälle bis 31.12.2022.

9.  Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse 
zu Kindergartenbeiträgen mindern 
Sonderausgaben 

Leistet ein Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zu den Kinder-
gartenbeiträgen eines Angestellten, sind die als Sonderausgaben 
abziehbaren Kindergartenbeiträge um den Betrag des Zuschusses 
zu kürzen. Das entschied der Bundesfi nanzhof in einem Beschluss 
vom 14.4.2021.

Ein steuerpfl ichtiges Ehepaar entrichtete für die minderjährige 
Tochter einen Kindergartenbeitrag. Von einem Arbeitgeber erhielten 
sie dazu einen steuerfreien Kindergartenzuschuss. Das zuständige 
Finanzamt kürzte die geltend gemachten Sonderausgaben um die-

sen Zuschuss, wogegen das Ehepaar Einspruch einlegte. Das Finanz-
gericht bestätigte in einem späteren Verfahren das Vorgehen des Fi-
nanzamts. Auch der BFH stützte das Vorgehen des Finanzamts und 
begründete seine Entscheidung damit, dass Kinderbetreuungskos-
ten zwar unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden können, dies allerdings vorangegangene 
Aufwendungen voraussetzt.

So argumentiert der BFH, dass nur Steuerpfl ichtige tatsächlich und 
endgültig wirtschaftlich belastende Ausgaben als Sonderausgaben 
abziehen dürfen. Im beschriebenen Fall minderte der steuerfreie 
und zweckgebundene Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten die Belastung, die die Steuerpfl ichtigen zu tragen hat-
ten. Die erfolgte Kürzung der Sonderausgaben um die steuerfreien 
Arbeitgeberleistungen, ist daher als korrekt anzusehen und gilt bei 
verheirateten und unverheirateten Elternteilen.

10. Bewirtungskosten als Betriebsausgaben

Bewirtungsaufwendungen aus betrieblichem Anlass können unter 
weiteren Voraussetzungen zu 100 % als Betriebsausgaben an-
gesetzt werden, während Bewirtungskosten aus geschäftlichem 
Anlass nur zu 70 % Betriebsausgaben darstellen. Zu den Bewir-
tungskosten, die zu 100 % abgezogen werden können, zählen z. B. 
Arbeitnehmerbewirtungen, die aus Anlass von außergewöhnlichen 
Arbeitseinsätzen durchgeführt werden, oder Warenverkostungen im 
Unternehmen.

Mit Schreiben vom 30.6.2021 aktualisierte die Finanzverwaltung 
die Erfordernisse zur steuerlichen Anerkennung  von Aufwendun-
gen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in 
einem Bewirtungsbetrieb. So dient in der Regel ein formloses Doku-
ment (Bewirtungsbeleg als Eigenbeleg) als Nachweis, das Ort, Tag, 
Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwen-
dungen aufführt, um den Abzug von angemessenen Bewirtungsauf-
wendungen als Betriebsausgaben anerkennen zu lassen. Der Nach-
weis ist zudem vom Steuerpfl ichtigen zu unterschreiben. 

Ist der Nachweis über eine Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb 
– z. B. in einer Gaststätte oder einem Restaurant – zu erbringen, 
ist für die steuerliche Anerkennung die Rechnung über die Be-
wirtung einzureichen. Die Rechnung muss maschinell erstellt und 
elektronisch aufgezeichnet sein sowie den Anforderungen des Um-
satzsteuergesetzes entsprechen. Auf dem Eigenbeleg sind darüber 
hinaus der Anlass der Bewirtung und die Teilnehmer anzugeben. 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb – also das Restaurant oder die 
Gaststätte – ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kas-
senfunktion, werden für den Betriebsausgabenabzug von Bewir-
tungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur maschinell 
erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zer-
tifi zierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesi-
cherte Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist dann 
verpfl ichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit 
Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfälle zu erstellen. 

Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich erstellte oder 
nur maschinell erstellte, erfüllen die Nachweisvoraussetzungen 
nicht; diese Bewirtungsaufwendungen werden vom Betriebsaus-
gabenabzug ausgeschlossen.

Übergangsregelung: Ein Betriebsausgabenabzug ist unabhän-
gig von den geforderten Angaben für Belege zulässig, die bis zum 
31.12.2022 ausgestellt werden. Führen die neuen Regelungen zur 
Einhaltung der geforderten Angaben zu erhöhten Anforderungen 
an die Nachweisführung, sind diese erst für Betriebsaufwendungen 
verpfl ichtend vorauszusetzen, die nach dem 1.7.2021 anfallen.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2021: Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3; 
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

11. Berechnung Arbeitslohn bei Betriebs-
veranstaltung

Der gesetzliche Arbeitslohn kann sich für den Arbeitnehmer ändern, 
wenn ihm einmalige Zuwendungen zuteil werden. Es kann sich dabei 
um geldwerte Vorteile handeln, Sachbezüge oder einen Firmenwa-
gen. Der Arbeitgeber hat sämtliche Zuwendungen bei der Berech-
nung der Lohnsteuer zu berücksichtigen. 

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) am 29.4.2021 entschiedenen 
Fall plante ein Unternehmen eine Weihnachtsfeier, für die sich die 
Arbeitnehmer anmelden mussten. Anhand der Zusagen wurde ein-
gekauft. Einige der angemeldeten Teilnehmer sagten jedoch kurz-
fristig ab. Trotzdem berechnete das Unternehmen bei der Lohnsteu-
eranmeldung die Höhe der Zuwendung anhand der angemeldeten 
Arbeitnehmer und nicht anhand der tatsächlich teilnehmenden.

Nach Auffassung des BFH ist der Ansatz der Zuwendungen an-
teilig auf die Teilnehmer und deren Begleitperson zu berechnen. 
Bei dem Wertansatz sind alle Aufwendungen zu berücksichtigen, 
welche mit der Veranstaltung in Zusammenhang stehen, unerheb-
lich davon, ob die Arbeitnehmer dadurch einen Vorteil haben oder 
nicht. Anschließend sind diese Kosten gleichmäßig aufzuteilen.

12.  Excel-Tabelle führt nicht zwingend 
zu Kassenführungsmängeln

Um eine ordnungsgemäße Kassenführung zu gewährleisten, muss 
das Finanzamt davon ausgehen können, dass sämtliche Ein- und 
Ausgaben erfasst wurden. Dies führt häufi g zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen Finanzamt und Unternehmer. So war es auch in 
einem Fall über den nun das Finanzgericht (FG) Münster mit Urteil 
vom 29.4.2021 entschieden hat.

Auslöser war die Anwendung einer Excel-Tabelle durch eine Unter-
nehmerin für ihre Kassenführung. Sie betrieb eine Gaststätte und 
erfasste die Einnahmen mithilfe einer elektronischen Registrierkas-
se. Sämtliche Einnahmen wurden neben Ausgaben und Bankeinzah-
lungen in eine Excel-Tabelle eingetragen, weitere Kassenberichte 
wurden nicht erstellt. 

Nach Auffassung des Finanzamtes kann die Buchführung nicht ord-
nungsgemäß sein, wenn sich die Angaben in einem Programm, wie 
z. B. Excel, jederzeit ändern lassen. Dagegen wendet die Unterneh-
merin ein, dass die Grundlagen der Angaben, z. B. die Z-Bons oder 
die Belege über EC-Kartenzahlungen, aber nicht abänderbar sind.

Das FG kam zu dem Entschluss, dass aufgrund der elektronischen 
Registrierkasse als Kassenaufzeichnung eine geordnete Ablage der 
Belege ausreicht, wobei eine zusätzliche Excel-Tabelle nicht scha-
det. Da die Unternehmerin bei Sonderveranstaltungen aber eine 
offene Ladenkasse nutzte und – hierbei – keinen notwendigen täg-
lichen Kassenbericht erstellte, kann das Finanzamt – an dieser Stelle 

– von einer nicht ordnungsgemäßen Kassenführung ausgehen und 
kann – insoweit – Hinzuschätzungen vornehmen.

13.  Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden

Die Hochwasserkatastrophe hat eine enorme Hilfs- und Spendenbe-
reitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. Spenden wirken sich bis zu 
maximal 20 % der gesamten Einkünfte steuermindernd aus und re-
duzieren die steuerliche Belastung. Dazu muss die Spende allerdings 
an eine gemeinnützige Organisation fl ießen. Das Finanzamt erkennt 
auch Spenden an unmittelbar von der Hochwasserkatastrophe be-
troffene Städte und Gemeinden an. Für Spenden bis zu 300 € ist ein 
Zahlungsbeleg oder Kontoauszug als Spendennachweis ausreichend. 
Bei größeren Beträgen ist eine Spendenbestätigung erforderlich. 
Große Hilfsorganisationen senden diese Bestätigungen zumeist zu 
Beginn des auf die Spende folgenden Jahres zu. 

Für Spenden in die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern ist derzeit eine 
Sonderregelung in Kraft. Bis zum 31.10.2021 gilt der vereinfachte 
Spendennachweis per Einzahlungsbeleg, Überweisungskopie oder 
Kontoauszug unabhängig von der Spendenhöhe. 

Bitte beachten Sie! Die Sonderregelung gilt nur für Spenden, die auf 
ein dafür eingerichtetes Sonderkonto einer anerkannten Organisa-
tion fl ießen. Spendenbelege sollten gut aufgehoben werden.

14. Verlängerung der Steuererklärungsfristen 
für 2020

Mit dem sog. ATAD-Umsetzungsgesetz wurden die Steuererklä-
rungsfristen sowie die zinsfreien Karenzzeiten für den Besteue-
rungszeitraum 2020 um 3 Monate verlängert. Ein Schreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 20.7.2021 erläutert mögliche 
Anwendungsfragen.

Für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt die Verlängerung sowohl 
für Steuererklärungen, die von Steuerberaterinnen und Steuerbera-
tern erstellt werden (beratene Fälle), als auch für die Erklärungen, 
die Steuerpfl ichtige selbst erstellen (nicht beratene Fälle). Für bera-
tene Fälle verlängert sich die Abgabefrist somit bis zum 31.5.2022. 
Bei nicht beratenen Fällen ermöglicht das neue Gesetz eine Verlän-
gerung auf den Stichtag 1.11.2021 (soweit dies in dem Land, zu dem 
das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: der 2.11.2021), 
um die Steuer- und Feststellungserklärungen beim zuständigen Fi-
nanzamt einzureichen.

Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gelten Besonderheiten. 
Zudem bleiben Vorabanforderungen von Steuer- und Feststellungs-
erklärungen von den Fristverlängerungen unberücksichtigt.


